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Hinweis:
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nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
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Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Dritte Verordnung zur Änderung der 
Verordnung zur Umsetzung von Artikel 4 und 5 

der Richtlinie 91/676/EWG des Rates 
vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer 

vor Verunreinigungen durch Nitrat aus 
 landwirtschaftlichen Quellen

 – ABl. EG Nr. L 375 S. 1 – (JGS-AnlagenV)
Vom 21. März 2017

Auf Grund des §  13 des Landeswassergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. 
NRW. S.  926), der durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) neugefasst worden ist, in-
soweit nach Anhörung des für Umweltschutz zustän-
digen Ausschusses des Landtags,
verordnet das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
und 
auf Grund des § 122 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit 
Satz 2 Nummer 1 und 2 des Landeswassergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. 
NRW. S.  926), die durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. 
Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) neugefasst worden sind,
verordnen das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz und das 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Hand-
werk, dem Ministerium für Arbeit, Integration und Sozi-
ales und dem Ministerium für Gesundheit, Emanzipa-
tion, Pfl ege und Alter:

Artikel 1

Die Verordnung zur Umsetzung von Artikel 4 und 5 der 
Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 
1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen 
durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen – ABl. EG 
Nr. L 375  S.  1 – vom 13. November 1998 (GV. NRW. 
S. 647), die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 8. 
Juli 2016 (GV. NRW. S.  559) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1.   In §  1 Satz  2 werden nach dem Wort „Festmist“ die 
Wörter „und Silage“ eingefügt.

2.  Dem § 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

  „(3) Der Betreiber einer Anlage zur Lagerung von 
Jauche, Gülle und Silagesickersaft hat deren Entnah-
meleitung gegen unbeabsichtigtes Öffnen und gegen 
Vandalismus zu sichern. Dies kann durch Abnehmen 
des Handrades oder durch Anbringen eines Vorhänge-
schlosses erfolgen.“

3.   In §  3 Absatz  2 wird nach dem Wort „Anhang“ die 
Angabe „1“ eingefügt.

4.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 und 2 werden Absatz 1.

 b)  Es werden folgende Absätze 2 bis 7 angefügt:

   „(2) Der Betreiber einer Anlage im Sinn dieser Ver-
ordnung hat diese innerhalb von sechs Monaten 
nach Inbetriebnahme über den Direktor der Land-
wirtschaftskammer als Landesbeauftragter der zu-
ständigen Behörde anzuzeigen. Das gilt nicht für 
die Betreiber viehhaltender Betriebe mit einer 
Viehhaltung von bis zu 25 Großvieheinheiten, 
wenn deren Anlagen außerhalb von durch Rechts-
verordnung festgesetzten Wasserschutzgebieten 
liegen. Der Anzeige ist eine Anlagenbeschreibung 
gemäß Anhang 2 beizufügen. 

  (3) Bestehende Anlagen sind abweichend von Ab-
satz 2 innerhalb der folgenden Fristen anzuzeigen:

 1.   Anlagen in Wasserschutzgebieten und Anlagen im 
Einzugsgebiet von Seen und Talsperren bis zum 31. 
Dezember 2017,

 2.   Anlagen außerhalb von Wasserschutzgebieten und 
außerhalb des Einzugsgebiets von Seen und Tal-
sperren, deren Abstand zu einem Fließgewässer 

weniger als 50 Meter beträgt, bis zum 30. Juni 
2018,

 3.   Anlagen außerhalb von Wasserschutzgebieten und 
außerhalb des Einzugsgebiets von Seen und Tal-
sperren, deren Abstand zu einem Fließgewässer 50 
Meter oder mehr beträgt und die vor dem 1. Januar 
1987 in Betrieb genommen worden sind, bis zum 
31. Dezember 2018,

 4.  alle anderen Anlagen bis zum 30. Juni 2019.

  (4) Die Anlagenbeschreibung ist alle fünf Jahre zu 
aktualisieren und über den Direktor der Landwirt-
schaftskammer als Landesbeauftragter der zuständi-
gen Behörde vorzulegen.

  (5) Der Betreiber einer Anlage im Sinn dieser Verord-
nung hat sich über den Zustand und Betrieb seiner 
Anlage beraten zu lassen. Das gilt nicht für die Be-
treiber viehhaltender Betriebe mit einer Viehhaltung 
von bis zu 25 Großvieheinheiten, wenn deren Anlagen 
außerhalb von durch Rechtsverordnung festgesetzten 
Wasserschutzgebieten liegen. Die Inhalte der Bera-
tung ergeben sich aus Anhang 3. Die Beratung ist 
durch die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfa-
len oder einen anerkannten Sachverständigen durch-
zuführen. Die Beratung ist von der beratenden Person 
zu protokollieren. Der Betreiber hat das Protokoll der 
Beratung aufzubewahren und der zuständigen Be-
hörde auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen.

  (6) Die Beratung gemäß Absatz 5 muss innerhalb fol-
gender Fristen erfolgen:

 1.   Anlagen, die vor dem 1. Januar 1961 in Betrieb ge-
nommen worden sind, sowie Erdbecken bis zum 
30. Juni 2018,

 2.   Anlagen, die im Zeitraum vom 1. Januar 1961 bis 
zum 31. Dezember 1971 in Betrieb genommen wor-
den sind, bis zum 30. Juni 2019,

 3.   Anlagen, die im Zeitraum vom 1. Januar 1972 bis 
zum 31. Dezember 1991 in Betrieb genommen wor-
den sind, bis zum 30. Juni 2020,

 4.   Anlagen, die im Zeitraum vom 1. Januar 1992 bis 
zum 31. Dezember 2001 in Betrieb genommen wor-
den sind, bis zum 30. Juni 2021,

 5.   Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2001 bis zum 
31. Dezember 2021 in Betrieb genommen worden 
sind oder in Betrieb genommen werden, bis zum 
30. Juni 2022.

 6.   Anlagen, die ab dem 1. Januar 2022 in Betrieb ge-
nommen werden, innerhalb von sechs Monaten 
nach Inbetriebnahme.

  Bei Betrieben mit mehreren Anlagen richtet sich die 
Frist zur Beratung nach dem Datum der Inbetrieb-
nahme der ältesten Anlage.

  (7) Die Beratung nach Absatz 3 ist spätestens jeweils 
fünf Jahre nach der letzten Beratung zu wiederholen.“

5.   Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt:

 „§ 5a
 Sachverständige

  Anerkannte Sachverständige im Sinne dieser Verord-
nung sind die nach § 11 der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und 
über Fachbetriebe vom 20. März 2004 (GV. NRW. 
S. 274), die zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 
8. Juli 2016 (GV. NRW. S.  559) geändert worden ist, 
von anerkannten Organisationen bestellten Personen. 
Die dortigen Anforderungen an Sachverständige gel-
ten entsprechend.“

6.   Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:

 „§ 6a
 Ordnungswidrigkeiten

  Ordnungswidrig nach § 123 Absatz 1 Nummer 26 des 
Landeswassergesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen §  5 Absatz  2 und 3 seine Anlage 
nicht oder nicht fristgerecht anzeigt oder sich entge-
gen § 5 Absatz 5 und 6 nicht oder nicht rechtzeitig be-
raten lässt.“
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7.   § 7 wird wie folgt geändert:

 a)   Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

  § 7
  „Inkrafttreten“.

 b)  Satz 2 wird aufgehoben.

8.  Der Anhang zu § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  „Anhang zu § 3“ wird „ Anhang 1“.

 b)   Im Abschnitt „Vorbemerkung“ werden in Satz  1 
nach dem Wort „Silagesickersäften“ ein Komma 
und die Wörter „Festmist und Silage“ eingefügt.

 c)   Nach Nummer  3 wird folgende Nummer  4 einge-
fügt:

  „4. Lagerung von Silage

   4.1 Anlagen zum Lagern von Silage sind mit einer 
dichten und wasserundurchlässigen Bodenplatte 
zu versehen. Die Bodenplatte ist seitlich einzufas-
sen und gegen das Eindringen von Oberfl ächen-
wasser aus dem umgebenden Gelände zu schützen. 
An Flächen zur Lagerung und Entnahme von Si-
lage aus Folienschläuchen und Foliensilos für 
Rund- und Quaderballen werden keine Anforde-
rungen gestellt. 

   4.2 Das auf der Bodenplatte anfallende verunrei-
nigte Niederschlagswasser ist vollständig aufzu-
fangen und einer geeigneten Verwendung oder Ent-
sorgung zuzuführen.“

 d)   Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden die 
Nummern 5 und 6.

9.   Nach Anhang 1 werden die aus den Anhängen zu die-
ser Verordnung ersichtlichen Anhänge 2 und 3 ange-
fügt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 21. März 2017

Der Minister
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,

Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Johannes  R e m m e l

Der Minister
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

des Landes Nordrhein-Westfalen

Michael  G r o s c h e k
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Dritte Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über die Festsetzung 

von Zulassungszahlen 
und die Vergabe von Studienplätzen 

in höheren Fachsemestern 
an den Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
zum Studienjahr 2016/2017

Vom 22. April 2017

Auf Grund des §  6 Absatz  1 Satz  2 und Absatz  2 des 
Hochschulzulassungsgesetzes vom 18. November 2008 
(GV. NRW. S. 710), von denen Absatz 2 durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) 
geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des 
Gesetzes zur Ratifi zierung des Staatsvertrages über die 
Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hoch-
schulzulassung vom 5. Juni 2008 vom 18. November 2008 
(GV. NRW. S. 710), verordnet das Ministerium für Inno-
vation, Wissenschaft und Forschung:

Artikel 1

Die Anlage 6 der Verordnung über die Festsetzung von 
Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen in 
höheren Fachsemestern an den Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen zum Studienjahr 2016/2017 vom 
26. August 2016 (GV. NRW. S. 684), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 20. Dezember 2016 (GV. NRW. 2017 S. 64) 
geändert worden ist, erhält die aus dem Anhang zu die-
ser Verordnung ersichtliche Fassung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 22. April 2017

Die Ministerin
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Svenja  S c h u l z e
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140 150 109 170 215 130 120

TH Uni Uni Uni Uni Uni Uni
Studiengang / Studienrichtung Abschluss Fach-

semester
AC BO BN D DU-E K MS

Medizin (allgemein) Vorklinik S 2. 329 301 398 222 189 140
3. 189 138
4. 316 272 382 217 189 136

Medizin (allgemein) Klinisch-Praktisch S 1. 93 176 77 124 111
2. 291 94 176 170 124 111
3. 93 176 77 124 111
4. 291 94 176 170 124 111
5.
6. 223

5.-6. 187 352 247 248 222
Medizin (allgemein) Modellstudiengang S 2. 275

4. 267
6. 220
8. 220

10. 220
Zahnmedizin S 2. 61 74 53 31 54

3. 30 52
4. 59 73 51 30 51
5. 29 50
6. 56 72 49 28 49
7. 27 48
8. 54 70 48 27 47
9. 26 45

10. 52 69 46 25 44

Zahl der Studienplätze in höheren Fachsemestern

- Medizin / Vorklinischer und Klinischer Teil und Zahnmedizin -
- Modellstudiengang Medizin -

                                                    - Sommersemester 2017 -

– GV. NRW. 2017 S. 574
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20302

Verordnung 
über die Arbeitszeit der Polizeivollzugsbeamtinnen 

und Polizeivollzugsbeamten 
im Land Nordrhein-Westfalen

(Arbeitszeitverordnung Polizei – AZVOPol)
Vom 5. Mai 2017

Auf Grund des § 110 Absatz 3 des Landesbeamtengeset-
zes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) ver-
ordnet das Ministerium für Inneres und Kommunales:

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamten des Landes Nordrhein-
Westfalen.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung ist

 1.   die Arbeitszeit die Zeit vom Beginn bis zum Ende 
des Dienstes ohne die Ruhepausen,

 2.   die Mehrarbeit jeder im Einzelfall aus zwingenden 
dienstlichen Gründen angeordnete oder genehmigte 
Dienst, der über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus 
geleistet wird gemäß § 61 Absatz 1 des Landesbeam-
tengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 
S. 642),

 3.   die Ruhepause eine Unterbrechung der Arbeitszeit, 
in der Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivoll-
zugsbeamte keinen Dienst leisten und sich auch 
nicht dafür bereithalten müssen,

 4.   die Ruhezeit jede Zeitspanne außerhalb der Arbeits-
zeit,

 5.   der Schichtdienst der Dienst nach einem Schicht-
plan, der einen regelmäßigen Wechsel des Beginns 
der täglichen Arbeitszeit vorsieht, 

 6.   der Wechselschichtdienst ein Schichtdienst nach ei-
nem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel 
der täglichen Arbeitszeit in wechselnden Arbeits-
schichten vorsieht, in denen ununterbrochen bei Tag 
und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gear-
beitet wird, 

 7.   ein Schichtdienstmodell eine schematische Festle-
gung der Lage, der Dauer und der Verteilung der 
Dienstzeiten innerhalb fester Zeitabschnitte,

 8.   der Nachtdienst der zum überwiegenden Teil im 
Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit zu leistende 
Dienst zwischen 20 Uhr und 6 Uhr, 

 9.   die Nachtschicht eine Schicht, die mindestens die 
Zeit von 0 Uhr bis 5 Uhr einschließt,

10.   die Rufbereitschaft die Pfl icht, sich im Interesse des 
Dienstes außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit je-
derzeit erreichbar bereitzuhalten, um auf Abruf den 
Dienst aufzunehmen,

11.   der Bereitschaftsdienst die Pfl icht, sich, ohne ständig 
zur Dienstleistung verpfl ichtet zu sein, an einer 
dienstlich festgelegten Stelle aufzuhalten, um im 
 Bedarfsfall den Dienst aufzunehmen, wenn dabei 
Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen,

12.   die fl exible Arbeitszeit die Arbeitszeit, bei der die 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeam-
ten innerhalb eines vorgegebenen Arbeitszeitrah-
mens über Lage und Dauer der individuellen täg-
lichen Arbeitszeit selbst entscheiden, und

13.   die Dienstvereinbarung eine Vereinbarung nach § 70 
des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. De-
zember 1974 (GV. NRW. S.  1514), das zuletzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. 
S. 410) geändert worden ist.

§ 3
Regelmäßige Arbeitszeit

(1) Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit der Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten be-
trägt, sofern in dieser Verordnung nichts anderes be-
stimmt oder zugelassen ist, durchschnittlich 41 Stunden.

(2) Die wöchentliche Höchstarbeitszeit darf 48 Stunden 
einschließlich der Mehrarbeitsstunden durchschnittlich 
nicht überschreiten. Vorbehaltlich der Regelungen in § 65 
und §  66 Absatz  2 des Landesbeamtengesetzes ist für 
die  Berechnung des Durchschnitts der wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit grundsätzlich ein Zeitraum von vier 
Monaten zugrunde zu legen. Zeiten des Erholungsur-
laubs sowie der Dienstunfähigkeit bleiben bei der Be-
rechnung des Durchschnitts unberücksichtigt.

(3) Die tägliche Arbeitszeit soll zehn Stunden nicht 
überschreiten. Das für Inneres zuständige Ministerium 
kann für einzelne Dienstzweige, Dienststellen oder Teile 
von Dienststellen eine abweichende Regelung treffen 
oder zulassen, wenn die dienstlichen Verhältnisse sie 
zwingend erfordern und ein angemessener Schutz der 
Gesundheit gewährleistet wird.

§ 4
Abweichung von der regelmäßigen Arbeitszeit

(1) Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit nach §  3 
Absatz 1 beträgt mit Ablauf des Tages der Vollendung

1.   des 55. Lebensjahres durchschnittlich 40 Stunden,

2.   des 60. Lebensjahres durchschnittlich 39 Stunden.

(2) Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit nach §  3 
Absatz  1 beträgt für schwerbehinderte Polizeivollzugs-
beamtinnen und Polizeivollzugsbeamte im Sinne des § 2 
Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch – Reha-
bilitation und Teilhabe behinderter Menschen – (Arti-
kel  1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl.  I S.  1046, 
1047), das zuletzt durch Artikel 165 des Gesetzes vom 
29. März 2017 (BGBL. I S. 626) geändert worden ist,

1.   ab dem Grad der Behinderung von mindestens 50 
durchschnittlich 39 Stunden und 50 Minuten,

2.   ab dem Grad der Behinderung von mindestens 80 
durchschnittlich 39 Stunden.

Satz 1 gilt ab dem Ersten des Monats, in dem der zustän-
digen Dienstbehörde der Nachweis über den Grad der 
Behinderung vorgelegt wird, bis zum Ablauf des Monats, 
in dem die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. § 116 
Absatz  1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch bleibt 
unberührt. Wird die Eigenschaft als schwerbehinderter 
Mensch nach §  69 Absatz  1 und 2 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch rückwirkend festgestellt, so ist abwei-
chend von Satz 2 die regelmäßige wöchentliche Arbeits-
zeit ab diesem Zeitpunkt zu reduzieren, längstens jedoch 
fünf Wochen rückwirkend zu dem Tag, an dem der 
Dienststelle der Nachweis über den Grad der Behinde-
rung vorgelegt wird. Die Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamten sind verpfl ichtet, jede Änderung 
unverzüglich anzuzeigen und auf Verlangen entspre-
chende Nachweise zu erbringen. Soweit es auf die regel-
mäßige tägliche Arbeitszeit ankommt, ist der durch-
schnittlich auf einen Arbeitstag entfallende Teil der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zugrunde zu 
legen. § 81 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt.

(3) Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit nach §  3 
Absatz 1 ermäßigt sich bei Teilzeitbeschäftigung im be-
willigten Umfang. Sofern zwingende dienstliche Gründe 
nicht entgegenstehen, kann die Arbeitsleistung dabei 
auch ungleichmäßig auf die Arbeitstage einer oder meh-
rerer Wochen verteilt werden. Sie muss jedoch innerhalb 
des in §  3 Absatz  2 Satz  2 genannten Bezugszeitraums 
erbracht werden.

(4) Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit nach §  3 
Absatz 1 vermindert sich für jeden gesetzlichen Feiertag, 
der auf einen Werktag fällt, um den durchschnittlich auf 
diesen Tag entfallenden Teil der regelmäßigen wöchentli-
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chen Arbeitszeit. Ist die regelmäßige Arbeitsleistung un-
gleichmäßig auf die Arbeitstage einer oder mehrerer Wo-
chen verteilt, vermindert sie sich um die Stundenzahl, 
die regelmäßig an diesem Wochentag geleistet wird oder 
geleistet worden wäre.

(5) Einer Polizeivollzugsbeamtin oder einem Polizeivoll-
zugsbeamten kann im Anschluss an eine länger dau-
ernde Erkrankung vorübergehend für die Dauer von bis 
zu sechs Monaten eine Ermäßigung der regelmäßigen Ar-
beitszeit unter Fortzahlung der Dienstbezüge bewilligt 
werden, wenn dies nach ärztlicher Feststellung aus ge-
sundheitlichen Gründen zur Wiedereingliederung in den 
Arbeitsprozess geboten ist (Arbeitsversuch). In begrün-
deten Ausnahmefällen kann der Arbeitsversuch nach 
Satz 1 für die Dauer von bis zu zwölf Monaten erfolgen, 
wenn dies nach polizeiärztlicher Feststellung aus ge-
sundheitlichen Gründen zur Wiedereingliederung in den 
Arbeitsprozess geboten ist. § 115 des Landesbeamtenge-
setzes bleibt unberührt.

§ 5
Arbeitstag

(1) Arbeitstage sind grundsätzlich die Tage Montag bis 
Freitag.

(2) Arbeitstag kann jedoch auch ein Samstag, Sonntag 
oder Feiertag sein, soweit die dienstlichen Verhältnisse 
dies für einzelne Verwaltungszweige, Dienststellen, Teile 
von Dienststellen oder für bestimmte einzelne Tätigkei-
ten zwingend erfordern. In diesem Fall soll die als Aus-
gleich zu gewährende Freizeit zusammenhängend ge-
währt werden.

§ 6
Ruhepausen

(1) Der Dienst ist bei einer Arbeitszeit von mehr als 
sechs bis zu neun Stunden durch Ruhepausen von insge-
samt mindestens 30 Minuten und bei einer Arbeitszeit 
von mehr als neun Stunden durch Ruhepausen von ins-
gesamt mindestens 45 Minuten zu unterbrechen. Die Ru-
hepausen nach Satz  1 können in Zeitabschnitte von je-
weils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. §  81 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch bleibt unberührt.

(2) Die Pausenzeiten werden nicht auf die Arbeitszeit 
angerechnet.

(3) Das für Inneres zuständige Ministerium oder die von 
ihm hierzu bestimmte Behörde kann abweichende Rege-
lungen zulassen, wenn zwingende dienstliche Belange es 
erfordern und ein angemessener Ausgleich oder Schutz 
der Gesundheit gewährleistet wird.

§ 7
Ruhezeit

(1) Den Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs-
beamten ist nach Beendigung des täglichen Dienstes pro 
24-Stunden-Zeitraum eine Mindestruhezeit von elf zu-
sammenhängenden Stunden zu gewähren.

(2) Pro Siebentageszeitraum ist eine kontinuierliche 
Mindestruhezeit von durchschnittlich 24 Stunden zuzüg-
lich der täglich Ruhezeit von elf Stunden zu gewähren. 
Für die durchschnittliche Berechnung der wöchentlichen 
Ruhezeit ist grundsätzlich ein Zeitraum von 14 Tagen 
zugrunde zu legen.

§ 8
Rufbereitschaft

(1) Rufbereitschaft ist von der dienstvorgesetzten Stelle 
anzuordnen und soll innerhalb eines Zeitraums von vier 
Wochen eine Woche nicht überschreiten. Im Ausnahme-
fall kann Rufbereitschaft bis durchschnittlich vier Wo-
chen innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten ange-
ordnet werden. Die Anordnungsbefugnis kann die 
dienstvorgesetzte Stelle auf Vorgesetzte übertragen. 

(2) Zeiten einer Rufbereitschaft sind mit Ausnahme der 
Zeiten der Heranziehung zur Dienstleistung keine Ar-
beitszeit. Sie werden zu einem Achtel als geleisteter 

Dienst gewertet und sind durch Freizeitausgleich auszu-
gleichen. Bei fl exibler Arbeitszeit gemäß § 23 werden sie 
dem Stundenkonto gutgeschrieben.

(3) Zeiten der Heranziehung zur Dienstleistung werden 
einschließlich der Wegezeiten mit ihrer tatsächlichen 
Dauer als Arbeitszeit berücksichtigt.

§ 9
Arbeitszeit in Form der Bereitschaft

(1) Bereitschaftsdienst darf nur angeordnet werden, 
wenn zwingende dienstliche Gründe vorliegen. Die 
durchschnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit gemäß 
§ 3 Absatz 2 darf nicht überschritten werden.

(2) Die Entscheidung über die Anordnung von Bereit-
schaftsdienst obliegt der dienstvorgesetzten Stelle. Diese 
kann die Befugnis auf Vorgesetzte übertragen. 

(3) Zeiten des Bereitschaftsdienstes werden als Arbeits-
zeit gewertet und mit Ausnahme der Ruhepausen gemäß 
§ 6 und Ruhezeiten gemäß § 7 bei fester Arbeitszeit als 
Freizeitausgleich gewährt und bei fl exibler Arbeitszeit 
gemäß §  23 dem Stundenkonto gutgeschrieben. §  10 
bleibt unberührt.

§ 10
Mehrarbeit

(1) Die Anordnung und Genehmigung von Mehrarbeit 
gemäß §  61 des Landesbeamtengesetzes muss sich auf 
zwingende Ausnahmefälle beschränken. Vor der Anord-
nung von Mehrarbeit sind im Rahmen des § 23 die Inst-
rumente der fl exiblen Arbeitszeitgestaltung auszuschöp-
fen. Eine allgemeine Anweisung hinsichtlich künftiger 
oder bereits geleisteter Mehrarbeit allein genügt nicht. 
Die durchschnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit 
gemäß § 3 Absatz 2 darf nicht überschritten werden.

(2) Die Entscheidung über die Anordnung von Mehrar-
beit obliegt der dienstvorgesetzten Stelle. Die Befugnis 
kann bei den Landesoberbehörden auf die Ebene der 
Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter übertragen 
werden. Bei den Kreispolizeibehörden kann die Befugnis 
auf die Ebene der Direktionsleiterinnen und Direktions-
leiter übertragen werden. §  72 Absatz  4 Satz  1 Num-
mer 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes bleibt un-
berührt.

§ 11
Dienstreisen und Dienstgänge

(1) Bei Dienstreisen, Dienstgängen, eintägigen Fortbil-
dungen und An- und Abreisetagen von mehrtägigen 
Fortbildungen werden Zeiten der Erledigung des Dienst-
geschäfts innerhalb des am jeweiligen Tag geltenden Ar-
beitszeitrahmens mit ihrer tatsächlichen Dauer berück-
sichtigt.

(2) Im Übrigen wird bei mehrtägigen Fortbildungen die 
regelmäßige tägliche Arbeitszeit für jeden Fortbildungs-
tag berücksichtigt. Für teilzeitbeschäftigte Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte wird der auf 
diesen Tag entfallende Teil der regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit einer entsprechenden Vollbeschäftigung 
berücksichtigt. Sollte ausnahmsweise an diesen Tagen 
die Gesamtdauer der Fortbildung abzüglich der Pausen-
zeiten über die Summe der für diese Tage vorgesehenen 
regelmäßigen Arbeitszeit hinausgehen, wird die über-
schreitende Zeit ebenfalls berücksichtigt.

(3) Reisezeiten werden bei Dienstreisen, an der Dienst-
stelle beginnenden oder endenden Dienstgängen, eintä-
gigen Fortbildungen und An- und Abreisetagen von 
mehrtägigen Fortbildungen innerhalb des am jeweiligen 
Tag geltenden Arbeitszeitrahmens mit ihrer tatsächli-
chen Dauer berücksichtigt.

(4) Überschreiten Zeiten der Erledigung des Dienstge-
schäfts den geltenden Arbeitszeitrahmen, so werden sie 
mit ihrer tatsächlichen Dauer als Arbeitszeit berücksich-
tigt. Die den geltenden Arbeitszeitrahmen überschreiten-
den Reisezeiten werden mit der Hälfte ihrer tatsächli-
chen Dauer als Arbeitszeit gewertet. Satz 2 gilt nicht für 
einsatzbedingte Reisezeiten.
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(5) Die Reisezeiten werden durch Freizeitausgleich ent-
schädigt. Bei fl exibler Arbeitszeit gemäß §  23 sind sie 
dem Stundenkonto gutzuschreiben.

(6) Das Nähere kann durch das für Inneres zuständige 
Ministerium geregelt werden.

§ 12
Arztbesuche

(1) Zeiten eines Arztbesuchs einschließlich Wegezeiten 
können durch die dienstvorgesetzte Stelle ausnahms-
weise als Anwesenheit berücksichtigt werden, wenn an-
sonsten die Einhaltung der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit unzumutbar erschwert wird.

(2) Zeiten eines dienstlich angeordneten Arztbesuchs 
einschließlich Wegezeiten werden mit ihrer tatsächlichen 
Dauer als Arbeitszeit berücksichtigt.

(3) Das Nähere kann durch das für Inneres zuständige 
Ministerium geregelt werden.

§ 13
Ort und Zeit der Dienstleistung

Der Dienst ist grundsätzlich an der Dienststelle und in-
nerhalb der Arbeitszeit zu leisten, soweit nicht eine an-
dere Regelung erforderlich oder zweckmäßig ist. Bei Te-
learbeit kann von Satz  1 abgewichen werden, soweit 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Die Entschei-
dung hierüber obliegt der dienstvorgesetzten Stelle.

§ 14
Nachtdienst

(1) Der Nachtdienst soll acht Stunden pro 24-Stunden-
Zeitraum nicht überschreiten.

(2) Der besonderen Beanspruchung der Arbeitskraft 
durch Nachtdienst ist bei der Dienstgestaltung Rech-
nung zu tragen.

§ 15
Dienstfreie Zeit

(1) Am 24. Dezember und 31. Dezember entfällt der 
Dienst, soweit es die dienstlichen Verhältnisse zulassen. 
Kann der Dienst aus dienstlichen Gründen nicht entfal-
len, ist an einem anderen Tag Freizeitausgleich im Um-
fang der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit zu gewähren.

(2) Dienstfreie Zeit darf ausnahmsweise durch die 
dienstvorgesetzte Stelle angeordnet werden, wenn hierzu 
aufgrund örtlicher Gegebenheiten Anlass besteht. Für 
alle anderen Anlässe darf nur das für Inneres zuständige 
Ministerium dienstfreie Zeit anordnen.

Abschnitt 2
Besondere Bestimmungen für den Schichtdienst

§ 16
Anwendungsbereich

(1) Für die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivoll-
zugsbeamten im Schichtdienst gelten die Vorschriften 
dieser Verordnung mit Ausnahme des § 23, soweit nach-
stehend nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die dienstvorgesetzte Stelle legt fest, für welche Per-
sonengruppen, Funktionen, Organisationseinheiten oder 
Teilen von diesen der Dienst als Schichtdienst zu organi-
sieren ist.

(3) Aus dienstlichen Gründen kann durch die dienstvor-
gesetzte Stelle angeordnet werden, dass einzelne Beam-
tinnen und Beamte oder Gruppen von diesen vorüberge-
hend innerhalb der fl exiblen Arbeitszeit im Sinne des 
§ 23 Dienst zu leisten haben.

§ 17
Elektronisches Schichtdienstsystem

Die Behörden nutzen zur Organisation und Durchfüh-
rung des Schichtdienstes ein landesweit einheitliches 
elektronisches System. Das Nähere regelt das für Inneres 
zuständige Ministerium. Es kann die Befugnis nach 

Satz  2 ganz oder in Teilen auf nachgeordnete Lan-
desoberbehörden übertragen.

§ 18
Festlegung von Schichtdienstmodellen

(1) Die Einführung der auf die speziellen Anforderungen 
einer Behörde und der dortigen Beschäftigten ausgeleg-
ten Schichtdienstmodelle ist Aufgabe der dienstvorge-
setzten Stelle.

(2) Die Behörden legen in Dienstvereinbarungen 
Schichtdienstmodelle fest. Eine Behörde kann mehrere 
Schichtdienstmodelle für unterschiedliche Organisati-
onseinheiten oder Teile von diesen vorsehen. Der Einfüh-
rung neuer Schichtdienstmodelle soll möglichst eine Er-
probungszeit vorausgehen.

(3) Bei der Gestaltung der Schichtdienstmodelle sind 
auch zeitunterdeckende Schichtdienstplanungen möglich.

§ 19
Notwendige Anforderungen an Schichtdienstmodelle

(1) Zulässig ist ein Schichtdienstmodell nur, wenn der 
zur Erfüllung der polizeilichen Aufgaben erforderliche 
Dienstbetrieb gewährleistet ist und die in Absatz 2 auf-
geführten Voraussetzungen eingehalten werden.

(2) Schichtdienstmodelle müssen zwingend nachfol-
gende Voraussetzungen erfüllen:

1.   Schichtdienste dürfen nur vorwärts rotieren (Schich-
trichtung: Früh-Spät-Nacht).

2.   Es sollen nicht mehr als fünf Schichten aufeinander 
folgen, mehr als sieben Schichten dürfen nicht aufein-
ander folgen.

3.   Dienstfreie Zeiten sollen im Block gewährt werden 
und nicht als einzelne Tage.

4.   Die Dienstplanungen werden mindestens sieben Tage 
im Voraus verbindlich.

5.   Die Schichtlängen sollen mindestens sechs Stunden 
und nicht mehr als acht Stunden betragen.

6.   Es sollen nicht mehr als drei Nachtschichten aufein-
ander folgen, mehr als vier Nachschichten dürfen 
nicht aufeinander folgen. §  14 ist zu beachten. Eine 
Frühschicht darf nicht in den Zeitraum einer Nach-
schicht gemäß § 2 Nummer 9 hineinragen.

7.   Die Ruhezeiten gemäß § 7 sind zu gewährleisten.

(3) In die Organisation des Schichtdienstes sollen ar-
beitswissenschaftliche und arbeitsmedizinische Erkennt-
nisse über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit 
einbezogen werden.

(4) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-
amte haben in acht Wochen Anspruch auf wenigstens 
zwei dienstfreie Tage an einem Sonntag. Hiervon darf 
nur ausnahmsweise durch die dienstvorgesetzte Stelle 
aus zwingenden dienstlichen Gründen mit der Maßgabe 
abgewichen werden, dass der dienstfreie Sonntag später 
zu gewähren ist.

§ 20
Unterbrechung im Schichtdienst

Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte, 
die sich zur unmittelbaren Einsatzwahrnehmung bereit-
halten müssen, richten Erholungsphasen im Umfang des 
§ 6 Absatz 1 während der Dienstzeit ein, soweit die Auf-
gabenerfüllung dies zulässt.

§ 21
Dienstbefreiung bei Schichtdienst

(1) Polizeivollzugbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte, 
die ständig Schichtdienst leisten und denen die Zulage 
nach §  20 Absatz  1 oder 2 der Erschwerniszulagen-
verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3.  Dezember 1998 (BGBl.  I S.  3497), die zuletzt durch 
 Artikel 67 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl.  I 
S.  1818) und durch Artikel 7 des Gesetzes vom 7. April 
2017 (GV. NRW. S.  452) geändert worden ist, in Verbin-
dung mit §  92 Absatz  1 Nummer  2 des Landesbesol-
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dungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 
S.  642), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
7. April 2017 (GV. NRW. S. 414) geändert worden ist zu-
steht, erhalten

1.   bei Wechselschichtdienst für je zwei zusammenhän-
gende Monate oder

2.   bei Schichtdienst für je vier zusammenhängende Mo-
nate

einen Arbeitstag Dienstbefreiung. Im Fall des Satz  1 
Nummer 2 erhalten Polizeivollzugsbeamtinnen und Poli-
zeivollzugsbeamte einen zusätzlichen Arbeitstag Dienst-
befreiung, sofern sie innerhalb eines Jahres mindestens 
450 Stunden in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr geleistet 
haben.

(2) Im Falle nicht ständigen Schichtdienstes (zum Bei-
spiel ständige Vertreterinnen und Vertreter) erhalten Po-
lizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 
einen Arbeitstag Dienstbefreiung für

1.   je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend 
Wechselschichtdienst geleistet haben, oder

2.   je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend 
Schichtdienst geleistet haben.

(3) Es gelten die entsprechenden Bestimmungen zum Er-
holungsurlaub nach der Freistellungs- und Urlaubsver-
ordnung NRW vom 10. Januar 2012 (GV. NRW. S. 2, ber. 
S.  92), die zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
7. April 2017 (GV. NRW. S. 452) geändert worden ist, mit 
Ausnahme von § 18 Absatz 3 der Freistellungs- und Ur-
laubsverordnung NRW.

§ 22
Ergänzende Bestimmungen

(1) Bei Wechselschichtdienst beträgt der Bezugszeitraum 
abweichend von § 3 Absatz 2 Satz 2 sechs Monate.

(2) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeam-
ten, die mit Schichtbeginn die sofortige Einsatzbereit-
schaft im Wachdienst hergestellt und bis zum Ende dieser 
Schicht beibehalten haben müssen, wird für jede geleis-
tete Schicht nachträglich pauschal ein zeitlicher Auf-
wandsausgleich in Höhe von 12 Minuten gewährt. Das für 
Inneres zuständige Ministerium konkretisiert den Begüns-
tigtenkreis nach Satz  1 abschließend durch Erlass. Die 
Länge der einzelnen Schicht verlängert sich durch die Ge-
währung dieses zeitlichen Aufwandsausgleiches nicht.

(3) Das für Inneres zuständige Ministerium kann ergän-
zende und konkretisierende Bestimmungen zum Schicht-
dienst treffen.

Abschnitt 3
Besondere Arbeitszeitregelungen

§ 23
Flexible Arbeitszeit

Die Regelungen zur fl exiblen Arbeitszeit der Arbeitszeit-
verordnung vom 4. Juli 2006 (GV. NRW. S. 335), die zu-
letzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 25. Oktober 
2016 (GV. NRW.S.  861) geändert worden ist, gelten ent-
sprechend.

§ 24
Einzelfallregelungen

Das für Inneres zuständige Ministerium kann für Perso-
nengruppen, Funktionen, Organisationseinheiten oder 
Teilen von diesen eine abweichende Regelung treffen 
oder zulassen, wenn die dienstlichen Verhältnisse sie 
zwingend erfordern. Es ist eine gleichwertige Aus-
gleichsruhezeit oder, soweit die Gewährung solcher Aus-
gleichsruhezeiten aus objektiven Gründen nicht möglich 
ist, ein angemessener Schutz zu gewähren.

§ 25
Abweichung von Bezugszeiträumen durch 

Dienstvereinbarung

(1) Durch Dienstvereinbarung in den Behörden kann der 
Bezugszeitraum

1.   in § 3 Absatz 2 Satz 2 auch für andere Schichtdienste 
als die in § 22 Absatz 1 genannten bis auf längstens 
sechs Monate, sowie

2.   in § 7 Absatz 2 Satz 2 bis auf längstens 52 Wochen,

verlängert werden.

(2) Abweichungen nach Absatz 1 sind nur zulässig, wenn 
gleichwertige Ausgleichsruhezeiten oder, soweit die Ge-
währung solcher Ausgleichsruhezeiten aus objektiven 
Gründen nicht möglich ist, ein angemessener Schutz ge-
währt werden. Die Dienstvereinbarungen sind dem für 
Inneres zuständigen Ministerium zur Information vorzu-
legen.

§ 26
Arbeitszeit bei besonderen Ereignissen 

und kollektiven Gefahren

(1) Bei plötzlich eintretenden, nicht konkret vorherseh-
baren Ereignissen, die polizeiliche Maßnahmen erfor-
dern, kann von §§  6, 7 Absatz  1 und 2 sowie §  14 Ab-
satz  1 abgewichen werden, soweit die Aufgabenbewäl-
tigung es zwingend erfordert.

(2) Abweichungen nach Absatz  1 sind auf das notwen-
dige unaufschiebbare Maß zu begrenzen. Die dienstvor-
gesetzte Stelle hat dabei zu prüfen, ob für einzelne Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte oder 
Gruppen von diesen zur Aufgabenbewältigung zeitlich 
begrenzte besondere Arbeitszeitmodelle anzuordnen 
sind. Diese kann die Befugnis auf Vorgesetzte übertragen. 
Im Anschluss an die Abweichungen nach Absatz 1 sind 
gleichwertige Ausgleichsruhezeiten zu gewährleisten.

(3) Soweit im Ausnahmefall bestimmte spezifi sche Tätig-
keiten, die dem Schutz der Bevölkerung oder des Allge-
meinwohls zur Abwehr schwerwiegender kollektiver Ge-
fahrensituationen dienen, der Anwendung von 
Regelungen dieser Verordnung zwingend entgegenstehen, 
kann von dieser Verordnung abgewichen werden. Ein an-
gemessener Schutz der Gesundheit ist in diesen Ausnah-
mefällen sicherzustellen.

§ 27
Experimentierklausel 

(1) Zur Erprobung weitergehender Arbeitszeitmodelle, 
insbesondere von Langzeit- und Lebensarbeitszeitkon-
ten, kann das für Innere zuständige Ministerium von den 
Bestimmungen dieser Verordnung zeitlich begrenzte Aus-
nahmen zulassen.

(2) Führt die Erprobung zu einer Beeinträchtigung 
dienstlicher Interessen, sind die Arbeitszeitmodelle um-
gehend anzupassen.

§ 28
Inkrafttreten, Übergangsregelung

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 
am 1. Juli 2017 Kraft.

(2) §  21 tritt am 1.  Januar 2018 in Kraft. Bis zum In-
krafttreten des § 21 ist § 8a der Verordnung über die Ar-
beitszeit der Polizeivollzugsbeamten des Landes Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung vom 15. August 1975 (GV. 
NRW. S. 532), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. 
September 2013 (GV. NRW. S. 557), anzuwenden.

(3) Bestehende Schichtdienstmodelle sind auf ihre Ver-
einbarkeit mit den Rahmenbedingungen des §  19 Ab-
satz 2 zu überprüfen und bei Unvereinbarkeit mit diesen 
bis zum 1. Januar 2018 anzupassen.

Düsseldorf, den 5. Mai 2017

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ralf  J ä g e r

– GV. NRW. 2017 S. 576
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Verordnung zur Änderung 
der Lehrverpfl ichtungsverordnung DHPol

Vom 25. April 2017

Auf Grund des §  28 des Polizeihochschulgesetzes  vom 
15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 88) verordnet das Ministe-
rium für Inneres und Kommunales im Einvernehmen mit 
dem Kuratorium:

Artikel 1

Die Lehrverpfl ichtungsverordnung DHPol vom 12. Sep-
tember 2012 (GV. NRW. S. 406) wird wie folgt geändert:

1.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird das Wort „zwei“ durch das Wort 
„drei“ ersetzt.

  bb)  Satz 3 wird aufgehoben.

 In Absatz 6 Satz 4 wird das Wort „bis“ gestrichen.

 c)  Folgender Absatz 7 wird angefügt:

   „(7) Die Erstellung und Betreuung von Multimedi-
aangeboten sowie von virtuell durchgeführten 
Lehrveranstaltungen kann in einem dem Zeitauf-
wand entsprechenden Umfang mit in der Regel bis 
zu 25 Prozent der festgelegten Lehrverpfl ichtung 
auf die Lehrverpfl ichtung angerechnet werden. Vo-
raussetzung für die Anrechnung ist die Sicherung 
des Gesamtlehrangebots im jeweiligen Fach.“

2.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 werden die Wörter „zwei Lehrver-
pfl ichtungsstunden“ durch die Angabe „75 Pro-
zent“ ersetzt.

 b)  Folgende Absätze 3 und 4 werden angefügt:

   „(3) Für die Wahrnehmung anderer Dienstaufga-
ben oder damit im Zusammenhang stehender 
Funktionen sowie zur Wahrnehmung von wissen-
schaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Aufga-
ben im öffentlichen Interesse außerhalb der Hoch-
schule können unter Berücksichtigung des 
Lehrbedarfs im jeweiligen Fach Ermäßigungen der 
Lehrverpfl ichtung gewährt werden.

   (4) Alle Regelungen zur Ermäßigung der Lehrver-
pfl ichtung stehen unter dem Vorbehalt, dass durch 
die Ermäßigung nicht die ordnungsgemäße Erbrin-
gung des nach Prüfungsordnung, Studienordnung 
und Studienplänen vorgesehenen Gesamtlehrange-
bots beeinträchtigt wird. Das Recht zur selbstän-
digen Lehre bleibt unberührt.“

3.   In § 9 wird die Angabe „ und am 31. Dezember 2017 
außer Kraft“ gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2017 in Kraft.

Düsseldorf, den 25. April 2017

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ralf  J ä g e r

– GV. NRW. 2017 S. 580


